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1 Ausganglage und Aufgabenstellung 
1.1 Ausgangslage und Rahmenbedingungen 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Errichtung eines Lebensmittelmarktes 
mit Bäcker/ Café und eines Ärztehauses mit Apotheke“ in Fl.-Nr. 696 (Teilfläche) 
Gmkg. Lenting, sind Aussagen zum Artenschutz notwendig. 
Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist der Artenschutz in den Bestimmungen 
der §§ 44 und 45 verankert. 
Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote 
bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 
Satz 1 BNatSchG nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzen-
arten sowie für die Europäischen Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten).  
In einem ersten Schritt werden die Arten „abgeschichtet“, für die eine Betroffenheit 
durch das jeweilige Projekt aufgrund vorliegender Daten mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann. Nur für die in dieser Vorprüfung nicht ausgeschiedenen 
Arten ist dann die Bestandserfassung am Eingriffsort sowie die Prüfung der Verbots-
tatbestände erforderlich (s. Abb. 1).  

 
Abb. 1: Ablaufschema zur Artabschichtung (Quelle: Bayer. LfU 2020) 

1.2 Aufgabenstellung 
Die vorliegende Unterlage umfasst eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung auf 
Grundlage der zum Plangebiet vorhandenen Daten ergänzt durch Ortsbegehungen.  
Anhand der vorhandenen Grundlagendaten, einer Habitatpotentialanalyse und der 
Planung zu dem anstehenden Vorhaben wird eine Bewertung der Vorhabenswirkungen 
erstellt.  

2 Untersuchungsraum 
Der Planungsbereich liegt im Süden von Lenting an der Ingolstädter Straße und be-
steht nahezu vollständig aus einer einheitlichen, strukturlosen Ackerfläche, die im süd-
lichen Anschluss von einer Freileitung überspannt ist (s. Abb. 2 und 3). 
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Abb. 2: Übersicht Plangebiet (Quelle Freiflächenplan 31.05.2021) 

 
Abb. 3: Blick von Südwesten 

Der Untersuchungsraum für die Aussagen zum Artenschutz umfasst das Planungs-
gebiet und die angrenzenden Flächen.  
Schutzgebiete / -ausweisungen gem. den Naturschutzgesetzen oder Flächen der amt-
lichen Biotopkartierung sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.  
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3 Artenvorkommen 
Zur Erfassung vorhandener Artenvorkommen werden vorhandene Daten (aktuelle Bio-
topkartierung, Artenschutzkartierung (ASK)) erhoben.  
Gemäß Artenabfrage beim bayer. LfU (Artenvorkommen TK-Blatt 7134 Gaimersheim, 
s. Anhang 1, LfU Stand 2021) können folgende, artenschutzrechtlich relevante Arten-
gruppen vorkommen: 

o Säugetiere (Biber, Wildkatze und diverse Fledermäuse), 
o Vögel, 
o Reptilien (Schlingnatter und Zauneidechse), 
o Amphibien (Gelbbauchunke, Wechselkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Knob-

lauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch und Kammmolch), 
o Schmetterlinge (Thymian-Ameisenbläuling und Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling) und 
o Pflanzen (Frauenschuh). 

Für die vorliegenden Aussagen zum Artenschutz wurden neben der Erhebung vorhan-
dener Grundlagendaten im Juli 2021 drei Begehungen des Plangebietes durchgeführt. 
Auf dieser Grundlage wurden eine Habitatpotentialanalyse erstellt und die Arten abge-
schichtet, für die eine Betroffenheit durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden kann.  
Für die genannten Arten der Gruppen Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Pflanzen, 
den Biber und die Wildkatze stellt das Planungsgebiet keinen spezifischen Lebens-
raum dar, da die Habitatansprüche dieser Arten in den hier vorhandenen, landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Flächen nicht erfüllt sind.  
Als weiter zu betrachtende Artengruppen verbleiben auf Grund der im Untersuchungs-
raum vorhandenen Flächennutzungen Säugetiere (Fledermäuse) und Vögel.  
Eine Anpassung der Gesamtliste TK-Blatt 7134 an die im Untersuchungsraum vorhan-
denen Lebensräume ist in Anhang 2 dargestellt. Die nachfolgenden Angaben beziehen 
sich auf diese lebensraumbezogenen Artenlisten.  

3.1 Säugetiere (Fledermäuse) 
Quartiervorkommen von Fledermäusen im Planungsgebiet können ausgeschlossen 
werden, da das Einzelgehölz an einem Strommasten vom Vorhaben nicht betroffen ist 
und in den offenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des Planungsgebie-
tes keine für Fledermäuse geeigneten Strukturen vorhanden sind.  
Das Untersuchungsgebiet kann von Fledermäusen als Nahrungshabitat genutzt wer-
den. Nahrungshabitate unterliegen jedoch nicht den Bestimmungen des § 44 
BNatSchG, da im Eingriffsbereich keine Fledermausquartiere vorhanden sind und das 
Nahrungshabitat daher keinen essenziellen Habitatbestandteil darstellt.  

3.2 Vögel 
Von den, gemäß der Arteninformation LfU für das TK-Blatt 7134 potenziell vorkom-
menden Vogelarten (vgl. Anhang 2) werden auf Grund der Ausprägung des Planungs-
gebietes v.a. Offenlandarten als relevant eingestuft, da es sich um offene landwirt-
schaftliche Nutzflächen handelt.  
Am 14., 20. und 29.07.2021 wurden jeweils über ca. 2 Stunden Begehungen des Plan-
gebietes und der angrenzenden Flächen durchgeführt. Die Witterungsbedingungen 
waren mit sonnigem bzw. schwach bewölktem, trockenem Wetter und einer Tempera-
tur von 20 - 24 °C günstig.  
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Es konnten keine Feldlerchen oder anderen Offenlandarten im Plangebiet oder an-
grenzenden Flächen nachgewiesen werden, auch nicht als Nahrungsgäste.  
In der westlich angrenzenden Ackerfläche suchte am 29.07.2021 ein Graureiher nach 
Nahrung (s. Abb. 4).  

 
Abb. 4: Graureiher bei Nahrungssuche 

Bei allen Begehungen waren Turmfalken im Plangebiet und den angrenzenden Flä-
chen auf Nahrungssuche festzustellen (s. Abb. 5). 

  
Abb. 5: Turmfalken im und um das Plangebiet 

Brutvorkommen der o.g. Vogelarten im Planungsgebiet können ausgeschlossen wer-
den, da das Einzelgehölz an einem Strommasten sowie der Strommast vom Vorhaben 
nicht betroffen sind und in den offenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb 
des Planungsgebietes keine geeigneten Bruthabitate bzw. -strukturen vorhanden sind.  
Das Untersuchungsgebiet kann von Vögeln als Nahrungshabitat genutzt werden, die 
jedoch nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG unterliegen, da im Eingriffs-
bereich keine Brutreviere vorhanden sind und das Nahrungshabitat daher keinen es-
senziellen Habitatbestandteil darstellt. 
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4 Bewertung der Wirkung des Vorhabens 
Der Planungsbereich liegt im Süden von Lenting an der Ingolstädter Straße und be-
steht nahezu vollständig aus einer einheitlichen, strukturlosen Ackerfläche, die im süd-
lichen Anschluss von einer Freileitung überspannt ist.  
Äcker können grundsätzlich Bruthabitate für feldbrütende Vogelarten sein. In der Regel 
werden Nester in lockerer, (noch) niedriger Vegetation oder während des Aufwuchses 
der Ansaat bevorzugt in Störstellen angelegt. Bei 3 Begehungen im Juli 2021 wurden 
keine feldbrütenden Vogelarten auf der Ackerfläche des Geltungsbereiches angetrof-
fen, was angesichts der Nähe zur stark befahrenen Ingolstädter Straße, zur bestehen-
den Bebauung und zu der Freileitung nicht überrascht.  
Gemäß Literaturangaben (LfU 2016) halten Feldlerchen folgende Abstände zu stören-
den vertikalen Strukturen und Wegen (wobei andere Offenlandarten, wie Wiesenschaf-
stelze oder Kiebitz noch größere Abstände einhalten als die Feldlerche):  

• > 25 m zu Wegen bzw. zum Feldrand, 
• > 50 m zu Einzelbäumen, 
• >120 m  zu Baumreihen und Feldgehölzen, 
• >160 m zu geschlossenen Gehölzkulissen, 
• 100 m zu Stromleitungen (Mittel- und Hochspannungsleitungen). 

Außer für feldbrütende Vogelarten weist die Fläche keine potenzielle Lebensraum-
eignung für andere relevante Tierarten auf. 
Des Weiteren besteht eine starke Vorbelastung durch im Planungsgebiet jagende 
Turmfalken. 
Daher ist im Bereich des geplanten Bauvorhabens für artenschutzrechtlich relevante 
Arten nicht von Störungen, einer Schädigung von Individuen und ihren Entwicklungs-
formen oder von Lebensraumverlust auszugehen. 
Für baubedingte Störungen wird für Offenland-Arten eine Reichweite von bis zu 100 m 
angenommen. Dies wird beim BfN (Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeits-
prüfung) als Abstand von Offenland-Arten zu Windenergieanlagen und auch bei einer 
Untersuchung der Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH 
(ARSU 1998) zur Ermittlung baubedingter Auswirkungen für Wiesenvögel (z. B. die 
Feldlerche) angesetzt. Da in den an den Geltungsbereich angrenzenden Flächen 
ebenfalls keine feldbrütenden Vogelarten festzustellen waren, sind auch hier keine 
Vorkommen relevanter Arten / -gruppen und damit keine Auswirkungen baubedingter 
Störungen zu erwarten.  
Es werden also keine Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung oder zur Siche-
rung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) erforderlich, 
da mit dem Vorhaben keine Gefährdungen oder Störungen von Tierarten oder Indivi-
duen zu erwarten sind.  
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?���8������$=�	%��	����	�	�������	��

?���8�������
������%�(���Eaa'''*	��A����A#��	
�*%�a%�a���A?���A8����Abcdc*���+

8����%��?���8�������$=�	%��	�B	�������	���(8
	����edbfF�"	������	��edbfF�8��������edbcF��=
����	��edbcF
���$���	�edbgF�!;����edbg�
�%��������%�	���B	���	
�����eddh+��#'*���
������%��(>$���#���edbHF�,�	�������
edbgF�,�	�����	��edbiAbffH+

4RLJ TKIJ0J�[\KJIQ�M 

j 5�� J�LTKQJM�TOJK�kJK�[\T̂̂JM

� �TP�5���LJKQJM�QJOKT\L

� YLRKZ� JSl\KOJL

7 mJSl\KOJL

m mJSl\KO�M �RM]�MJ\PJMn�RQJK�YLRL����MQJZRMML
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Bebauungsplan Fl.-Nr. 696 (Teilfläche), Gmkg. Lenting
Aussagen zum Artenschutz: Relevanzprüfung

Anhang 2
LfU-Arteninformation, TK-Blatt 7134 Gaimersheim 

(für im Plangebiet vorhandene Lebensräume)

Artengruppe
Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name
Rote Liste 

Bayern
Rote Liste 

Deutschland

Erhaltungs-
zustand 

Kontinental
Äcker Siedlungen

Säugetiere Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 3 G u 1
Säugetiere Myotis daubentonii Wasserfledermaus g 3
Säugetiere Myotis myotis Großes Mausohr V g 1
Säugetiere Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus V g 1
Säugetiere Myotis nattereri Fransenfledermaus g 2
Säugetiere Nyctalus noctula Großer Abendsegler V u 1
Säugetiere Pipistrellus kuhlii Weißrandfledermaus g 1
Säugetiere Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus g 1
Säugetiere Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus V D u 1
Säugetiere Plecotus auritus Braunes Langohr V g 1
Säugetiere Plecotus austriacus Graues Langohr 2 2 u 1
Säugetiere Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D ? 1

Vögel Accipiter nisus Sperber B:g 2 2
Vögel Alauda arvensis Feldlerche 3 3 B:s 1
Vögel Anthus trivialis Baumpieper 2 3 B:s 3
Vögel Asio otus Waldohreule B:g, R:g 1 2
Vögel Bubo bubo Uhu B:g 2
Vögel Buteo buteo Mäusebussard B:g, R:g 1 2
Vögel Charadrius dubius Flussregenpfeifer 3 B:g, R:g 2
Vögel Ciconia ciconia Weißstorch 3 B:g, R:g 1
Vögel Circus pygargus Wiesenweihe R 2 B:g, R:g 1
Vögel Coloeus monedula Dohle V B:g, R:g 2 1
Vögel Columba oenas Hohltaube B:g 2
Vögel Corvus corax Kolkrabe B:g 2
Vögel Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 B:u 1
Vögel Dryocopus martius Schwarzspecht B:g 2
Vögel Emberiza citrinella Goldammer V B:g, R:g 2
Vögel Falco tinnunculus Turmfalke B:g, R:g 2 2
Vögel Hirundo rustica Rauchschwalbe V 3 B:u, R:g 1
Vögel Jynx torquilla Wendehals 1 2 B:s 2 2
Vögel Lanius collurio Neuntöter V B:g 2 1
Vögel Linaria cannabina Bluthänfling 2 3 B:s, R:u 1 2
Vögel Milvus milvus Rotmilan V V B:g, R:g 2
Vögel Motacilla flava Schafstelze B:g 1
Vögel Perdix perdix Rebhuhn 2 2 B:s, R:s 1
Vögel Picus canus Grauspecht 3 2 B:u 2
Vögel Picus viridis Grünspecht B:g 1
Vögel Streptopelia turtur Turteltaube 2 2 B:s 2
Vögel Sylvia communis Dorngrasmücke V B:g 2
Vögel Vanellus vanellus Kiebitz 2 2 B:s, R:s 1

Lurche Pelobates fuscus Knoblauchkröte 2 3 u 1
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